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Ve_rordnung über die Gebühren des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (GebV-BAZL);
Information an die betroffenen Kreise

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf unser Schreiben vom 11. Februar 2007, mit dem wir die betroffenen Kreise der
Luftfahrtindustrie gebeten haben, dern BAZL ihre Stellungnahmen zum Entwurf der Verordnung über
die Gebühren des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (GebV-BAZL) zukommen zu lassen.

Von der Möglichkeit der Stellungnahme haben insgesamt 12 der zur Anhörung eingeladenen 42 Or-
ganisationen Gebrauch gemacht. Wir möchten lhnen beidieser Gelegenheit die wichtigsten Stellung-
nahmen - und gestützt darauf - die vom BAZL am Verordnungsentwurf vorgenommenen Anderungen
präsentieren.

Zudem möchten wir lhnen mitteilen, dass die GebV-BML vom Bundesrat am 28. September 2007
angenommen wurde. Sie ist am 13. November 2007 in der Amtlichen Sammlung veröffenflicht worden
(As 2007 5101). Das Inkrafttreten ist auf den 1. Januar 2008 festgesetzt.

1. Alloemeines

Generell beanstanden alle an der Anhörung beteiligten Organisationen die neuen Gebühren,
die sie als zu hoch erachten.

Diese Kritik hat das BAZL veranlasst, die im Verordnungsentwurf festgelegten Beträge erneut zu prü-
fen, vor allem diejenigen, die am meisten beanstandet wurden. Nach einer Neubemessung der Gg.
bühren unter Berücksichtigung der tatsächlichen Leistungen des BAZL wurden einige Beträge geän-
dert, während andere unverändert blieben.

Aufgrund dieser Überprüfung ist das BAZL heute in der Lage festzustellen, dass die in der GebV-
BAZL festgelegten Gebirhren in ihrer Höhe angemessen sind und diese, wie von der Eidgenössischen
Finanzkontrolle gefordert, den Kostendeckungsgrad des BAZL in einem vernünfiigen Ausmass
verbessern.

Bundesaml für Zivillufiahrt
Postadresse: CH-3003 Bem
Standort: Mühlestrasse 2, 3063 lttigen
Tel. +41 31 325 80 39/40, Fax +41 31 325 80 32
www.bazl.admin.ch



Mehrere Organisationen sind auch der Ansicht, dass das BAZL mit diesem Entwurf den Entscheid des
Parlaments unterläuft oder missachtet, das den Gesetzentwurf über die Erhebung von Gebilhren und
Abgaben in den Zuständigkeitsbereichen des UVEK abgetehnt hat.

Wir möchten an dieser Stelle den Sachverhalt klarstellen. Das Gesetz tlber die Erhebung von Gebüh-
ren und Abgaben in den Tätigkeitsbereichen des UVEK sah die Schaffung einer gesetzlichen Grund-
lage für die Erhebung von Abgaben bei den Flughäfen und den konzessionierten Gesellschaften vor.
ohne direkte Geoenleistunq des BAZL. In der GebV-BAZL sind solche Abgaben indessen nicht enthal-
ten.

2. Stellunqnahmen zum allqemeinen Teil des Entwurfs

Att.3 Gebührenpflicht
Wer .e,ine Vgtüg.u.ng des BAZL veranlasst oder eine Dienstteistung des BAZL beansprucht, hat eine
Gebühr zu bezahlen.

Art. 1 Gebtthrenfreiheit
t.Fqr 

das Verteihen von Konzessionen und das Erteiten von Bewittigungen an auständische Luftver-
kehrsuntemehmen wird keine Gebtlhr erhoben, sofem der entspreciende aiiia;tüÄä 5ät aedäi-
recht gewährt.
'ftJr 

lie Erteitung einer Sonderbewitligung zur Benutzung des schweizerischen Luftraums wird keine
GeDanr ernoben von Drittstaaten, sofern sie Gegenrecht gewähren, und von den Vereinten Nationen.

Kommentar der Industrie Antwort BAZL
Gebühren dürfen nur von Personen erhoben wer-
den, die eine Verftigung des BAZL veranlassen.
N ichtveranlasste Verfügun gen m üssen kosten los
sein.

Dieser Artikel entspricht Att.2, Abs. 1 der Allge-
meinen Gebuhrenverordnungl. Die Formulierung
ist identisch. Er entspricht der allgemeinen Rege-
lung des Bundes, die keine Unterscheidung nach
dem Ursprung der Verfügung (veranlasst oder in
Anspruch genommen) vorsieht.

Der Artikel bleibt unverändert.

Kommentar der lndustrie Antwort BAZL
Der Entwurf diskriminiert Schweizer Unternehmen
durch Ungleichbehandlung und verschafft auslän-
dischen Firmen einen Wettbewerbsvorteil.

Das Prinzip des Gegenrechts bedeutet, dass
Schweizer Unternehmen ebenfalls von der Ge-
bührenpflicht befreit sind, wenn ein Drittstaat
Konzessionen oder Bewilligungen erteilt. Es gibt
keine Diskriminierung.

Der Artikel bleibt unverändert.

1 Allgemeine Gebtihrenverordnung, SR 172.041.1



Att. 5, Abs. 2 Gebührenbemessung
2 

Der Stundenansatz beträgt je nach erforderlicher Sachkenntms des ausführenden Personats 100 -
200 Franken.

Kommentar der Industrie Antwort BAZL
Der Stundenansatz ist tibertrieben und ungerecht-
fertigt.
Er entbehrt der Transoarenz.

Der in der neuen Verordnung vorgesehene Stun-
denansatz entspricht den in verschiedenen Bun-
desvorschriften äber Gebühren festgelegten Be-
trägen.

In den Rechnungen, die aufgrund der neuen Ver-
ordnung ausgestellt werden, richtet sich der er-
hobene Stundenansatz nach den direkten und
indirekten Kosten, die mit der Erbringung der
Dienstleistung verbunden sind. Es handelt sich
um nachweisbare und somit transparente Kosten.

Der Artikel bleibt unverändert.

4t1.5, Abs. 3 Gebührenbemessung
3-lm 

Einzeffatt kann unt.e1 perügllsichtigung.des /nferesses und des Nutzens der gebührenpflichtigen
Person sowb des öffentlichen /nferessäs üne Gebührermässrgf odererfassen weiden.

Art.6 Zuschlag
Für Verfügungen oder Dienstleistungen, die ernen ausserordenttichen Verwaltungsaufwand ertordem
oder die auf Gesuch hin oder aus Vbrschulden der gebührenpflichtigen Person diinstich oder ausser-
halb der üblichen Arbeitszeit venichtet werden, können zusöhlagehis zu 50 prozeht der Gebüii är-
hoben werden.

Kommentar der Industrie Antwort BAZL
Dieser Artikel muss gestrichen werden, denn er
schaft eine Rechtsunsicherheit, bedeutet ein
Willktlnisiko und verletzt die Prinzipien der Kos-
tendeckung und der Aquivalenz.

Diese Regelung findet ihre Berechtigung in Art. S,
Abs. 2 der Allgemeinen Gebührenverordnung. Sie
ist auch in den meisten Bundesverordnungen
tiber Gebühren enthalten.

Der Artikel bleibt unverändert.

Kommentar der lndustrie Antwort BAZL
Der Zuschlag entbehrt jeder stichhaltigen Begrün-
dung. Vozusehen sind 20% anstatt 50%,

Dieser Artikel entspricht dem aktuellen Artikel 6
VGZ. Dieser Zuschlag findet sich auch in den
meisten Bundesverordnungen über Gebilhren.
Die Norm ist 50%. Einen Zuschlag sieht auch Art.
5, Abs. 3 der Allgemeinen Gebührenverordnung
vor.

Der Artikel bleibt unverändert.



Att.11 Ausktlnfte

Für schriftliche oder mttndliche-AusklinSe, die einen grossen administrativen Aufwand verursachen,
kann eine Gebühr nach Zeitaufwand erhoben werdei.

3. Stellunqnahmen zufn besonderen Teil des Entwurfs

Vorbemerkung

Art. 1 4, Abs. 2 Musteaulassungen und eryänzende Musterzulassungen
Dieser Absatz sieht namentlich einen Gebührenrahmen von CHF 1720.- bis CHF 7OO OOO=-
für Musterzulassungen von Luftfahftgeräten nach Anhang ttvon Verordnung tig2/2ööZ vor.

Kommentar der lndustrie Antwort BAZL
Die gesuchstellende Person muss im Voraus über
die Gebühr unterrichtet werden.

Aus Transparenzgrrinden erscheint es normal,
dass das BAZL die gesuchstellende Person dar-
auf hinweist, dass die verlangte Auskunft gebilh-
renpflichtig ist.

DerArtikelwurde in diesem Sinne qeändert.
Der neue Artikel lautet wie folgt:

4ft.11 Auskünfre
1 Für schriftliche oder mtndliche Aus.küpftg, die einengrossen administrativen Aufwanct verursachen,
kann eine Gebühr nach Zeitaufwand erhoben werden.-2 Die gesuchstettende Person muss m Voraus über die Gebühr untenichtet werden.

Kommentar der Industrie Antwort BAZL
Der Wegfall von Art. 15, Abs. 3 der aktuellen VGZ
wird bedauert. Er sieht die kostenlose oder leih-
weise Abgabe der AlP, der NOTAM und der AIC
insbesondere an Schulen, Flugplatzbetreiber, den
Aero-Club, Oeir SHV usw. vor. Diese Streichung
steht im Gegensatz zu der angestrebten Verbes-
serung der Flugsicherheit.

Die Streichung dieses Artikels rechtfertigt sich
dadurch, dass diese Leistung - schon heute -
direkt von Skyguide erbracht wird. Die neue Ver-
ordnung kann deshalb dafür keine Gebühren-
pflicht vorsehen.

Die Streichung von Art. 15, Abs. 3 VGZ wird bei-
behalten.

Kommentar der Industrie Antwort BAZL
Der Höchstbetrag von CHF 700 000.-- ist viel zu
hoch.

Die CHF 700 000.-- finden ihre Berechtigung
darin, dass Gerätemusterwie der PC-21 zu der
Kategorie der Luftfahrtgeräte nach Anhang ll der
Verordnung 159212002 gehören. Der Leistungs-
aufwand für die Zulassung eines solchen Luft-
fahrtgerätemusters rechtfertigt den in diesem
Artikel vorgesehenen Höchstbetrag ohne weite-
res.
Der Artikel bleibt unverändert.



Att. 15, Abs. 1, Bsf. c Lufttüchtigkeitsprüfungen
Dieser Bsf. siehf einen gem-einsamen Gebührenrahmen für Luftfahftgeräte mit einem Abfluggewichtvon mehr als 5700 kg und für mehrmotorige Hubschrauber vott.

Art. 1 6 Umwelttechnische Messungen
Dieser Artikel sieht einen Gebührenrahmen vor,.w9?n das BAZLselösf umwelttechnische Messungendurchftlhtt, namentlich für die Zulassung einesLuftfahftgerats nach den kiier6n-öä,{Larmscnu2es
und für die Abschätzung_und überwaciung aer ümietüoigeÄ von rutäaliiiäiäii"Ä-irä-";n9;;;tt;-
den lnfrastrukturanlagen

Kommentar der lndustrie Antwort BAZL
Mehrmotorige Hubschrauber sollten gebühren-
mässig nicht mit Luftfahrtgeräten mit einem Ab-
fluggewicht von mehr als 5700 kg gleichgestellt
werden.

Diese Kategorie (Luftfahrtgeräte mit einem Ab-
fluggewicht von mehr als 5700 kg und mehrmoto-
rige Hubschrauber) entspricht genau den Vor-
schriften der EASA (Part M).
Der Artikel bleibt unverändert.

Kommentar der Industrie Antwort BAZL
Dieser Artikel ist nicht klar. Es ist kaum zu erken-
nen, um welche Messungen es sich handeln soll.

Dieser Kommentar ist berechtigt. Erstens gehö-
ren Lärmmessungen bei Luftfahrtgeräten zum
Zulassungsverfahren und brauchen daher nicht in
einen spezifischen Artikelaufgenommen zu wer-
den. Zweitens gehören Messungen im Umfeld
eines Flugplatzes in das KapitelAnlagen. Ein
Gebtlhrenrahmen findet sich im Art.49 fiir die
Erstellung eines Lärmkatasters.

Der Artikel wqrde gestrichen.

Att..35 Ausweise für Flugsicherungspersonal

Art.51 Vorprüfung
Jedg Vorpgftyg yon Dossiers ft)r tnfrastruklulallTOen der Lu.frf.ahrt.ist gebührenpflichtig. Die Gebtjhrwird nach Zeitaufwand öemessen und direkt bei de'r gesuchstelienden "person-äfüooää;

Kommentar der Industrie Antwort BAZL
Das öffentliche lnteresse der Funktion sollte die
Gebtlhrenfreiheit rechtfertigen.

Gebtlhren ftlr die Ausweise des Flugsicherungs-
personals schreibt schon die aktuelle VGZ vor.
lhre Abschaffung ist nicht vorgesehen.

Der Artikel bleibt unverandert.

Kommentar der Industrie Antwort BAZL
Die gesuchstellende Person muss im Voraus von
der Erhebung einer Gebühr unterrichtet werden.

lm Sinne der Transparenz erscheint es normal,
dass das BAZL die gesuchstellende person dar-
auf hinweist, dass die beantragte Vorprtifung
gebtlhrenpflichtig ist.

Der Artikel wurde entsprechend geändert.
Der neue ArtikelS0 lautet wie folgt:

Art.50 Vorprüfung
' Fi)r^vorprüfungen von Dossiers fttr lnfrastrukturlnlaqgn der Luftfahft, die einengrossen administrati-ven Aufwand verursachen, wird eine Gebtthr nach zeitautwad emoDen.2 Die gesuchsteltende Person muss im Voraus über die Gebithr untenichtet werden.



4. Stellunqnahmen zu den Schlussbestimmunqen

Aft. 54 Übergangsbestimmung
Die Gebühren für Vertügungen und Leistungen werden nach geltendem Recht im Zeitpunkt des Ge-b üh re ne ntschelds bemessen.

5. Neues Gebührenreqime BAZL

Eine der zentralen Anderungen im Rahmen der novellierten Gebtlhrenverordnung ist der weitgehende
Ersatz der bisherigen Jahresaufsichtspauschale durch Gebühren ,,nach Aufirvand". Um dieser Anforde-
rung gerecht zu werden, setzt das BAZL ab dem 01.01.2008 ein Auftragswesen auf Basis der Finanz-
buchhaltungssoftware SAP ein. Alle zukirnftig von Mitarbeitern des BAZL erbrachten gebtjhrenpflichti-
gen Leistungen werden auf Basis von Aufträgen verbucht und fakturiert,

Grundlage der Fakturierung ist die für den einzelnen Leistungsempfänger (Anspruchsgruppe) erbrach-
te gebührenpflichtige Leistung gemäss der Gebtlhrenverordnung. Neben den direkten personalkosten
der an der Leistungserstellung beteiligten Mitarbeiter werden gemäss Art. 4 der Allgemeinen Gebüh-
renverordnung die direkten Arbeitsplatzkosten der Verwaltungseinheit (Kosten des Unterhalts und
Betriebs sowie Abschreibung von benutzten Gebäuden, Mobiliar, Einrichtungen, Apparaten) sowie ein
angemessener Anteil an den Kosten ftlr die Leistungen der zentralen Dienste (Gemeinkosten) auf den
direkten Personalkosten sowie besondere Material- und Betriebskosten in Form von Zuschlägen ver-
rechnet.

Beiden direkten Personalkosten (einschliesslich Zuschlägen) wird entsprechend der Sachkenntnis
des ausführenden Personals zwischen 3 Funktionstarifen unterschieden, welche sich innerhalb des
Stundensatzes gemäss Art. 5, Absatz 2 (100 bis 200 Franken) der GebV-BAZL bewegen:

' Wissenschaftliche Mitarbeiter, Juristen, unteres Kader: 160 Franken pro Stunde. lnspektoren: 190 Franken pro Stunde. Sachbearbeiter: 115 Franken bro Stunde

Mit fr lichen Grüssen

Ray Direktor

Beilaoe: Versandliste

lnt.: D, STAB, Comm, RL, LERI, ST-STSS, Sl-SlSS. SB-SBSS

Kommentar der Industrie Antwort BAZL
Der Artikel lässt eine unzulässige rückwirkende
Anwendung zu. Der Gebührenentscheid nach
einem möglicherweise langen Verfahren kann
nicht der Stichtag sein.

Diese Bemerkung ist richtig. Die vor dem Inkraft-
treten der neuen Verordnung begonnenen Leis-
tungen mitssen bertrcksichtigt werden. Sie wer-
den nach Abschluss aufgrund der aktuellen VGZ
berechnet. Auch andere Gebührenverordnungen
sehen eine solche übergangsbestimmung vor.
Der Artikel wurde entsprechend qeändert.

Der neue Artikel53 lautet wie folgt:

Art. 53 Übergangsbestimmung
Die Gebühren für Veru-altulg-slalqly!,gen,,die beim tnkrafttreten dieser Verordnung angefangen, abernoch nicht aögesch/ossen sind, richteisich nach bisherigem Recht. 

- -'-"-.'v -'



Liste des destinataires / Versandliste

Luftfa h rt-Verbä n de / Assoc iations a6 ro nautiq ues

- Aerosuisse (Dachverband der schweizerischen Luftfahrt), Monbijoustr. 14, postfach 5236, 3001 Bern BE

- AeCS Aero-Club der Schweiz, Lidostrasse S, 6006 Luzern

- Association Suisse de Droit A6rien et Spatial (ASDA), c/o Me L. Schuter, Petit Ch6ne 18, Case postale,
1002 Lausanne

- SFVS Segelflugverband der Schweiz, c/o Aero Club der Schweiz, Lidostrasse S, 6006 Luzern

- MFVS Motorflugverband der Schweiz, c/o Aero Club der Schweiz, Lidostrasse 5, 6006 Luzern

- SMF Swiss Microlight Federation, c/o Anton Landolt, Präsident, Mittlere Allmeind, 8773 Haslen

- SBAV Schweizerischer Ballonverband, c/o Christian Horni, Präsident, Postfach '16,4124 Schönenbuch

' EAS Experimental Aviation of Switzerland, c/o Verena Hanselmann, Thierachemweg 2, 3608 Thun

- Schweizerischer Helikopterverband, c/o Aero Club der Schweiz, Lidostrasse S, 6006 Luzern

- SIAA Swiss lnternationalAirport Association, c/o Unique, Postfach, 8058 Zürich-Flughafen

- Schweizerischer Flugplatzverein, Case Postale 5206, 1002 Lausanne

- SVFB Schweizerischer Verband Flugtechnischer Betriebe, c/o Samuel Wenger, Bantigerstr. 26, 3OS2 Zollikofen

- AOPA Switzerland, Mühlegasse 5, 8152 Opfikon

- BAR Board of Airline Representatives Switzerland, Hansuelistohler, ZRHCRIUST/STHU, p.o Box, g05g Zürich

- SHA Swiss Helicopter Association, c/o Adrian Stäger, Untere Heslibachstrasse 44b, 8700 Küsnacht

- sHV schweizerischer Hängegleiterverband, seefetdstrasse 224, cH-go0g Zürich

Fluqsesellschäfte / Compaoies a6riennes

- Swiss IntemationalAir Lines AG, Postfach, 4002 Basel

- easyJet Switzerland SA, route de I'Aöroport 5,1215 Genöve 1S

- Helvetic Ainrays AG, Postfach 250, 80SB Zürich-Ftughafen

- Danrin Airline SA, Lugano Airport, 6982 Agno

- Flybaboo, P.O. Box 291,'1215 Genöve 15

- Hello AG, Postfach 238, 4030 Basel-Airport

- BelairAirlines AG, Postfach, 8058 Zürich-Flughafen

- Edelweiss AirAG, Operations Center, Postfach, 8058 Zürich-Flughafen



Flushäfen und ReqionalfluqpläEe / A6roports et a6rodromes r6qionaux

- Unique (Flughafen Zürich AG), Postfach, 8058 Zürich-Flughafen

- A6roport International de Genöve, Case Postale 100, 1215 Genöve 15

- EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg, Postfach 142, 4030 Basel

- Flughafen Bem-Belp, Flugplatzstrasse, 3123 Belp

- Flugplatz Birrfeld, Postfach, 5242 Bin-Lupfig

- Aörodrome du Jura, Case postale 86, 2905 Courtedoux

- A6rodrome Ecuvillens, route de lA6rodrome, 1730 Ecuvillens

- Regionalflughafen Jura-Grenchen AG, Flughafenstrasse 1'17 ,2540 Grenchen

- Aöroport Rögion Lausanne Bl6cherette (ARLB), Case postale 25, 101 I Lausanne

- Aöroport Rögionale Les Eplatures SA, ARESA, 2300 La Chaux-de-Fonds

- Aeroporto Cittä di Lugano, 6982 Agno

- Engadin Airport, PlazzaAviatica 2,7503 Samedan

- Airport Attanfieio AG, Postfactr. 942X] Alten*rein

- AÖroport civil de Sion, Ville de Sion, 1950 Sion

Hensteller und Unterhaltsbetriebe / Entreorise de construction et d'entretien

- Pilatus Flugzeugwerke AG, P.O Box 992, 6371 Stans

- RUAG Aerospace, Postfach 310, 6032 Emmen

- SR Technics Switzerland, Balz Zimmermannstrasse, 8152 Glattbrugg

Fluqsicherunosdienst / Seryice de la naviqation a6rienne

- Skyguide, Route de Pr6-Bois 15-17, Case postale 796,12'lS Genöve 1S


